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Stadtgemeinde Bleiburg 
 
Zahl: 031-3C-1/2007/2 
 
 

 
 

VERORDNUNG 
 
 
 
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Bleiburg vom 30.10.2007, Zl. 031-3C-
1/2007/2, mit der die integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung  
 
 
 

„BAULANDMODELL EBERSDORF“ 
 
 
erlassen wird. 
 
Aufgrund der Bestimmungen der §§ 31a und 31b des Kärntner Gemeindeplanungs-
gesetzes 1995, K-GplG 1995, LGBl. Nr. 23, in d. F. d. G. LGBl. Nr. 88/2005, wird 
verordnet: 
 
Die Verordnung besteht aus dem Verordnungstext, den Beilagen 1 und 2 sowie dem 
Erläuterungsbericht. 
 

I. ABSCHNITT (ALLGEMEINES) 
§ 1 

Wirkungsbereich 
 
(1) Diese Verordnung gilt für Teilflächen der Parzellen Nr. 130/1 (neu zu bildende 

Parzelle Nr. 130/3) und 643/1, beide KG Unterloibach, mit einer Gesamtfläche 
von ca. 32.483 m². 

 
(2) Integrierende Bestandteile dieser Verordnung bilden die zeichnerischen 

Darstellungen in der Beilage 1 (Planung) über die Änderung des Flächen-
widmungsplanes der Stadtgemeinde Bleiburg sowie in der Beilage 2 über die 
festgelegten Bebauungsbedingungen. 
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messen an der Flucht der Außenmauer, ergibt. 
 

(2)  Baulinien für Garagen, die eine direkte Ausfahrt zu einer öffentlichen Verkehrs-
fläche aufweisen, werden mit einem Abstand von 5,0 m zur Straßengrund-
grenze festgelegt. 
 

(3)  Bei offener Bebauungsweise werden die Baulinien zu benachbarten Grund-
stücken für alle Gebäude mit Ausnahme § 7 Abs. 5 

 
• traufseitig mit einem Abstand im Ausmaß der halben Verschneidungshöhe, je-

doch mit mindestens 3,0 m 
 
und 
 

• giebelseitig bei Satteldach, Pultdach, etc. mit der halben Firsthöhe, jedoch mit 
mindestens 3,0 m 
 

• bei Teilwalmdach die halbe Verschneidungshöhe der Abwalmung, jedoch mit 
mindestens 3,0 m 
 

festgelegt. 
 

Dies gilt auch für die halboffene und geschlossene Bebauungsweise mit Aus-
nahme der jeweiligen Grenzbebauung. 
 
Der Abstand wird von der Flucht der Außenmauer bis zur Grundstücksgrenze 
gemessen.  

 
(4)  Untergeordnete Vorbauten und Bauteile (z.B. Dachüberstände, Balkone, 

Loggien, Erker, Windfänge ...) dürfen die Baulinie um maximal 0,80 m über-
ragen.  
 

(5)  a)  Für Garagen und Nebengebäude, die keine Aufenthaltsräume und 
Feuerstätten aufweisen, mit einer Baukörperlänge von maximal 10,0 m und 
einer Verschneidungshöhe von maximal 3,0 m, wird die Baulinie mit 1,50 m 
Abstand zur Nachbargrundgrenze festgelegt.  

 
b)  Kleinere Nebengebäude und Carports gemäß §7 Abs. 1 K-BO können 
auch bis an die Grundstücksgrenze herangerückt werden, wenn die schriftliche 
Zustimmung der betroffenen Grundstücksnachbarn vorliegt, die der 
Nachbarseite zugewandte Verschneidungshöhe nicht mehr als 2,80 m beträgt 
und keine öffentlichen Interessen dem entgegenstehen. 

 
(6) Bei der Errichtung von Einfriedungen, Zäunen u.ä. entlang öffentlicher Wege 

sind Einfahrtstore um mindestens 5,00 m von der Straßengrundgrenze zu-
rückzuversetzen oder so auszubilden, dass davor ein PKW behinderungsfrei 
abgestellt werden kann (Parkbucht mindestens 2,30 m breit). 
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§ 8 
Art der Nutzung 

 
(1) Die Nutzung der Gebäude orientiert sich an den Bestimmungen des Ktn. Ge-

meindeplanungsgesetzes - K-GplG 1995 idgF - wonach gemäß § 3 Abs 5 das 
Bauland Wohngebiet vornehmlich für Wohngebäude und sonstige bauliche 
Anlagen bestimmt ist. 

 
(2) Im Bereich der Widmung „Grünland Garten“ sind der Widmung entsprechend 

spezifische bauliche Anlagen und Gebäude gemäß § 7 der K-BO zulässig, 
jedoch wasserrechtlich zu bewilligen (Überflutungsbereich HQ-100 des 
Feistritzbaches). 

§ 9 
Verlauf und Ausmaß von Verkehrsflächen 

 
(1) Der Verlauf der Verkehrsflächen ist in der zeichnerischen Darstellung ersicht-

lich.  
 
(2) Verkehrsflächen oder Abstellplätze müssen ohne Beeinträchtigung des flie-

ßenden Verkehrs, also ohne Halten auf Fahrbahnen (z. B. vor einer Schranken- 
oder Toranlage), anzufahren sein. 

 
(3) Je Wohnungseinheit ist mindestens 1,0 Stellplatz/60 m² Gesamtnutzfläche, 

mindestens aber 2 Stellplätze pro Parzelle, am Baugrundstück nachzuweisen. 
Abstellplätze und Garagen sind nur für Pkw und gleichwertige Lieferwagen 
zulässig. 

§ 10 
Zonierung/zeitliche Abfolge 

 

(1) Zur Sicherstellung einer bestimmten zeitlichen Abfolge der Bebauung ist das 
Areal in 5 Baustufen unterteilt, die in der zeichnerischen Darstellung festgelegt 
sind. Die Bebauung der Zonen 1 - 4 erfolgt analog zur Nummerierung der 
Baustufen. Die Freigabe der nachfolgenden Baustufe erfolgt erst nach 
mindestens 65-prozentiger, widmungsgemäßer Bebauung oder 85-prozentigem 
Verkauf mit Bebauungsverpflichtung der vorhergehenden Bebauungszone. 

 
(2) Die Zone 5 ist für den Zeitraum von 1 Jahr nach Erlangung der Rechtskraft 

dieses Bebauungsplanes dem Gruppenwohnbau vorbehalten. Kann das Projekt 
innerhalb dieser Zeitspanne nicht umgesetzt werden (Erteilung der 
Baubewilligung), richtet sich die zeitliche Abfolge der Bebauung der Zone 5 
nach jener Zone, die zum betreffenden Zeitpunkt gerade bebaut wird. 
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Abbildung 2: Blick 
über das Areal 
Richtung Süden 
(Aufnahmedatum Juli 
2006, H. Wurzer) 

 

 
 

3.4 NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN 

3.4.1 Biotopkartierung 
Wie aus der unten stehenden Abbildung ersichtlich, wurde bei der Biotopkartierung 
der in der Nähe des Areals befindliche Feistritzbach als Biotop ausgewiesen. 
 

 

Abbildung 3: Auszug 
aus der 
Biotopkartierung 
(Quelle: KAGIS)  

 

3.4.2 Wald 
Laut Waldentwicklungsplan sind am Areal keine Waldflächen betroffen. 

3.4.3 Schutz- und Schongebiete 
Der Feistritzbach verfügt über ein beträchtliches Gefahrenpotenzial, daher wurde für 
das Gewässer ein Gefahrenzonenplan erstellt, der im Jahr 2001 kommissioniert 
wurde.  

STAND- 
ORT 

 BIOTOPE LAUT 
KARTIERUNG 
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3.4.4 Überflutungsgebiete 
 
 

Abbildung 4: 
Überflutungslinien 
Übersicht (Quelle: 
KAGIS)  

 

 
Die gegenständliche Parzelle 130/1 liegt entlang der westlichen Grundgrenze inner-
halb der HW100-Zone. Innerhalb dieser Zone sollen keine Bauwerke errichtet wer-
den sowie keine Veränderungen vorgenommen werden, die den Abfluss des Hoch-
wassers behindern könnten. 

 

Abbildung 5: 
Überflutungslinien 
Detail (Quelle: Abt 18 
Wasserwirtschaft)  

 

STAND- 
ORT 
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3.5 GRUNDSTÜCKSERSCHLIESSUNG 

Das Areal liegt an einem Verbindungsweg, der von der B81 Bleiburger Straße zur 
B80a Lippitzbacher Straße führt. Im Osten führt ein Erschließungsweg entlang des 
Grundstücks. 
 

 

Abbildung 6: 
Wegenetz (Quelle: 
KAGIS)  

 

3.6 WASSERVERSORGUNG 

Die Wasserversorgung ist durch das öffentliche Gemeindewasserversorgungsnetz 
gesichert. 

3.7 ABWASSERENTSORGUNG 

Nachfolgende Abbildung zeigt den Entsorgungsbereich für das Abwasser. 

 

Abbildung 7: 
Entsorgungsbereich 
Abwasser (Quelle: 
KAGIS) 

 

STAND- 
ORT 

STAND- 
ORT 
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3.8 STROM- UND TELEKOMMUNIKATION 

Die 20 kV-Hochspannungsfreileitung der Kelag quert das Areal, die Errichtung von A-
Maststationen ist in Abhängigkeit vom Leistungsbedarf möglich. 

4 PLANUNGSRAUM 

Der Planungsraum umfasst eine Teilfläche der Parzelle Nr. 130/1, KG Unterloibach, 
im Ausmaß von ca. 3,0 ha.  
 
Die Stadtgemeinde Bleiburg ist Optionsnehmerin dieses Areals, welches in der Natur 
eine ebene Wiesenfläche darstellt, die im Osten von einem Siedlungssplitter um-
rahmt wird. Vom Feistritzbach geht ein gewisses Gefährdungspotenzial aus, welches 
durch die Ausweisung von HQ100-Überflutungsflächen auf den westlichen Teilen der 
Parzelle Nr. 130/1, KG Unterloibach, entlang der Grundstücksgrenze zum Ausdruck 
gebracht wird. 
 
Die Parzelle wird über eine Gemeindestraße, die nach ca. 100 m in die Bleiburger 
Straße (B81) mündet, erschlossen. 

5 BEBAUUNGSKONZEPT 

Der gesamte Planungsraum ist für eine lockere Ein- und Zweifamilienhausbebauung 
vorgesehen. Das entspricht dem Charakter der im Osten anschließenden Wohn-
bebauung. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Südgrenze des Stadtkerns von 
Bleiburg ist im nordwestlichen Bereich des Areals aber auch eine verdichtete Wohn-
bebauung in Form von Reihenhäusern denkbar. 
 
Die Erschließung erfolgt nach dem Prinzip der Ringerschließung mit einer beid-
hüftigen Bebauung, wobei zur östlichen Parzellenreihe auch über den bestehenden 
geradlinig in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Weg zugefahren werden kann. 
 
Eine Fortsetzung des bestehenden Modus zur Anlage von Wegen, mehrere hundert 
Meter gerader Wegverlauf, wird aus folgenden Gründen bewusst nicht angestrebt: 
 

- Verkehrsteilnehmer werden auf diesen geraden Straßen wegen der vermeint-
lichen Übersicht zum Schnellfahren verleitet. 

- Die rasterförmige Parzellierung vermittelt mangels Raumbildung nie den Ein-
druck von Geborgenheit. 

 
Entlang der westlichen Grundgrenze muss ein Streifen in der Breite von 10,0 m bis 
15,0  aufgrund der Ausweisung der HQ100-Überflutungszone von einer Bebauung 
freigehalten werden. Diese Zone, in welcher nichts errichtet werden darf, welches im 
Falle einer Überflutung Leib und Leben gefährdet und das Schadensausmaß ver-
größert, kann aber durchaus in die Freiflächengestaltung miteinbezogen werden: 
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- Im nördlichen Bereich kann hier bei Umsetzung des Straßenprojektes auch 
ein öffentlicher Bereich für eine Müllinsel und dgl. vorgesehen werden und 

- im weiteren Verlauf Richtung Süden stellen diese Flächen den Objekten vor-
gelagerte Gartenbereiche dar. 
Eine Einfriedung mittels durchströmungsfähigen Maschen oder Latten ist 
möglich, die Errichtung von Sockelmauerwerk würde den Retentionsraum ver-
ringern und das Gefährdungspotenzial andernorts erhöhen. 
 

Der Planungsraum wird aufgrund seiner Größe in mehrere Zonen unterteilt. Diese 
Unterteilung soll durch die zeitliche Staffelung der Bebauung stets den Eindruck einer 
organischen Entwicklung des Gesamten vermitteln. Erst wenn die vorhergehende 
Zone im Ausmaß von ca. 65 % verbaut bzw. 85 % verkauft worden ist, wird die 
nachfolgende zur Bebauung freigegeben. 
 
Die Festlegungen der Bebauungsbedingungen erlauben einen großen Spielraum in 
der Umsetzung der eigenen Wünsche und Vorstellungen. Bewusst wurde darauf 
verzichtet, die Einheit der Siedlung durch die Uniformität der Objekte und deren An-
ordnung herbeizuführen. Die Vielzahl von Trends im Bauen soll aber nicht zum tota-
len Chaos nach dem Motto „Alles ist möglich“ führen.  
 
Gruppen einheitlicher Formen in Bezug auf die Dachlandschaft, ein Mindestmaß an 
Bauhöhe gepaart mit einer Maßstäblichkeit sind jene Parameter, die neben aller 
Freizügigkeit doch einen Ordnungscharakter vermitteln sollen. 
 
In jeder Bauzone sind Bereiche mit Flach-, Pult- und Satteldächern ausgewiesen, 
sodass ein Übergang vom östlich angrenzenden Baubestand in den jetzt vorherr-
schenden Bautrend möglich ist. 

6 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FESTLEGUNGEN IN DER VERORDNUNG 

 
zu § 3: Grundsätzlich ist in der zeichnerischen Darstellung die neue Grundstücks-

teilung festgelegt. Die Angabe der Mindestgrundstücksgröße wird nur für 
den Fall einer abweichenden Grundstücksteilung angegeben. 

 
zu § 4: Die Geschoßflächenzahl (GFZ) ist das Verhältnis der Bruttogesamt-

geschoßflächen zur Fläche des Baugrundstückes. 
 
 Die Geschoßflächenzahl (GFZ) ist das Verhältnis der Bruttogesamt-

geschoßflächen zur Fläche des Baugrundstückes. 
 

GFZ = Summe der Bruttogeschoßflächen (m²) 
   Baugrundstücksfläche  (m²) 
 

 Die Summe der Bruttogeschoßflächen ergibt sich aus der Grundfläche aller 
Geschoße, gerechnet nach den äußeren Begrenzungen der Umfassungs-
wände sowie der Grundflächen aller Loggien. 
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 Terrassen, Balkone sowie Sonnenschutzdächer werden nicht in die Be-
rechnung einbezogen. 

 
 Zur Geschoßflächenzahlberechnung werden nur über Terrain liegende Ge-

schoßflächen herangezogen. 
 
 Tiefgeschoße (das sind Geschoße, deren Rohdeckenoberkante weniger als 

1,5 m über dem Terrain liegen) sind nicht zur Berechnung der Geschoß-
flächenzahl heranzuziehen. 

 
  
 Welche Teile eines Kellergeschoßes oder Dachgeschoßes bei der Ermitt-

lung der Bruttogeschoßflächen zu berücksichtigen sind, ist in der zeich-
nerischen Anlage dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZEICHNERISCHE ANLAGE 
ERMITTLUNG DER BRUTTOGESCHOSSFLÄCHEN 

 
zu § 5: Offene Bauweise ist gegeben, wenn Gebäude, Gebäudeteile oder bauliche 

Anlagen allseits freistehend unter Einhaltung eines Abstandes zur Bau-
grundstücksgrenze errichtet werden. 

 
 Halboffene Bauweise ist gegeben, wenn die Gebäude einseitig an der 

Nachbargrundgrenze, sonst jedoch freistehend, errichtet werden. 
 
 Geschlossene Bauweise ist gegeben, wenn Gebäude an zwei oder mehre-

ren Seiten bis an die Nachbargrundstücksgrenze herangebaut werden. 
 
zu § 6: Als ausbaufähiges Dachgeschoß gilt ein (Dach)Geschoß und ist der Ge-

schoßanzahl zuzurechnen, wenn die Kniestockhöhe, das ist der Abstand 
von der Rohdeckenoberkante zur Fußpfettenoberkante, über 1,2 m ist. 
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Die Festlegung der zulässigen Anzahl der Vollgeschoße verhindert Maß-
stabsveränderungen durch fehlgeleitete Höhenentwicklung. 

 
Mit der Geschoßflächenzahl (GFZ) allein ist es nicht möglich, die Höhe 
baulicher Anlagen zu bestimmen. Eine bestimmte Baumasse kann bei einer 
festgesetzten Geschoßflächenzahl ganz unterschiedlich entwickelt und 
geordnet werden. 
 
Die zeichnerische Anlage erläutert, unter welchen Bedingungen ein Keller-
geschoß bzw. ein Dachgeschoß ein für die Geschoßanzahl anrechenbares 
Geschoß ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZEICHNERISCHE ANLAGE ERMITTLUNG DER KNIESTOCKHÖHE 
KEINE ANRECHNUNG FÜR GESCHOSSANZAHL KNIESTOCKHÖHE MAX: 120 CM 
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ZEICHNERISCHE ANLAGE KELLERGESCHOSS 

KEINE ANRECHNUNG FÜR GESCHOSSANZAHL, WENN X = MAXIMAL 150 CM. 
 
 

FALLBEISPIELE FÜR DIE ANRECHNUNG VON ZWEI VOLLGESCHOSSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zu § 7: Von der Einhaltung der Baulinie nicht berührt sind die baulichen Anlagen im 

Rahmen der Freiflächengestaltung (Carports, Böschungsbefestigungen, 
Rampen zur Höhenüberwindung sowie Aus- und Einfahrten). 

 
zu § 11: Neben der Fassade ist die Dachform prägender Bestandteil eines Bau-

werkes. Diese ist somit bestimmend für die Wirkung des Gebäudes für sich 
und in Kombination mit der umgebenden Dachlandschaft mitentscheidend 
für das Ortsbild. Eine Angleichung an die Dachlandschaft kann jedoch nur 
erzielt werden, wenn Rücksicht auf den Bestand genommen wird. 

 
Es ist in der Unterkärntner Region üblich, dass die Firstrichtung parallel zur 
längeren Seite des Hauses verläuft und nicht quer dazu. Die Ausbildung 
von Nebenfirsten ist möglich. Bei eingebundenen Dächern soll die Dach-
form des Haupthauses übernommen werden.  

 
Insgesamt ist von der Farbe der Eindeckung her keiner der Vorzug zu ge-
ben. Im verbauten Gebiet soll sich die Dachfarbe nach der dominierenden 
Dachlandschaft der umliegenden Bebauung richten. Intensive, regional 
untypische Farbgebung ist zu vermeiden. 

 
 
 
  



Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung Stadtgemeinde Bleiburg 

Lagler, Wurzer & Knappinger ZT-GmbH  Seite 13 
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Stellungnahme zum Ktn. Umweltplanungsgesetz - K-UPG 2004 idgF. - für das 
integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanverfahren „Baulandmodell 
Ebersdorf“ 
 
Gemäß Kärntner Umweltplanungsgesetz - K-UPG 2004 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr. 52/2004 - unterliegen Flächenwidmungsplanänderungen, den Prüfvorschriften des 
gleichnamigen Gesetzes. 
 
Ein Umweltprüfungsverfahren gemäß 2. Abschnitt des K-UPG 2004 ist nicht anzuwenden, 
wenn: 
 

 Die Widmungsfestlegung keine Grundlage für ein UVP-pflichtiges Projekt ist oder 
 die Widmungsfestlegung keine voraussichtlichen Auswirkungen auf ein Natura-2000-

Gebiet hat oder 
 die Festlegung von Bauland oder einer spezifischen Grünlandkategorie, durch 

dessen zulässige Nutzungen keine örtlich unzumutbaren Umweltbelastungen zu 
erwarten sind. 

 
Bei den gegenständlichen beabsichtigten Widmungsfestlegungen handelt es sich um: 
 
7a/2007 
Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle Nr. 130/1 (neu zu bildende Parzelle Nr. 130/3), KG 
Unterloibach, im Ausmaß von ca. 24.013 m² von „Grünland für die Land- und Forstwirtschaft 
bestimmte Fläche“ in „Bauland Wohngebiet“. 
 
7b/2007 
Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle Nr. 130/1 (neu zu bildende Parzelle Nr. 130/3), KG 
Unterloibach, im Ausmaß von ca. 3.942 m² von „Grünland für die Land- und Forstwirtschaft 
bestimmte Fläche“ in „Grünland Garten“. 
 
7c/2007 
Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle Nr. 130/1 (neu zu bildende Parzelle Nr. 130/3) 
sowie Teilfläche der Parzelle Nr. 643/1, beide KG Unterloibach, im Gesamtausmaß von ca. 
4.528 m² von „Grünland für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche“ in 
„Verkehrsfläche in der Gemeinde“. 
 
 
Auf der festzulegenden Widmungsfläche ist die Errichtung eines UVP-pflichtigen Vorhabens 
aufgrund der restriktiven Festlegungen im Flächenwidmungsverfahren des Kärntner 
Gemeindeplanungsgesetzes 1995 - K-GplG 1995 idgF. nicht zu erwarten. 
 
Ebenso ist von der Widmungsfestlegung kein Natura-2000-Gebiet von Umweltauswirkungen 
betroffen. 
 
Die Widmungsfläche weist auch keine Merkmale auf, die aufgrund anderer Ge-
setzesmaterien als schutzwürdig angesehen werden kann. 
 
Im „Bauland Wohngebiet“ sind gemäß § 3 Abs 4 des K-GplG 1995 idgF. nur jene Nutzungen 
zulässig, die keine unzumutbaren und damit keine erheblichen Umweltbelastungen erwarten 
lassen. 
 
Im Zuge der SUP-Relevanzprüfung durch die Gemeinde sind die Auswirkungen der 
Umwidmung für die Umwelt unerheblich. 
 


